
Stadt Lahr

Bebauungsplan

SULZBACHFELD
2.ÄNDERUNG (gern. §13 BBauG) 

M.MOOO

WA II Allgemeines Wohngebiet Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze
0.25 0.4 Grundflachenzahl Geschossflachenzahl

0 Offene Bauweise

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Bebauungsplananderung

Der Gemeinderat der Stadt Lahr hat die 
2. Änderung am 29.4.1985 als Satzung beschlossen.

Lahr, den 6. 5.1985

Der Oberbürgermeister


